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der Landeshauptstadt  Potsdam

Bekanntmachung
über die Durchführung eines 

 Volksbegehrens „Volksinitiative für 
größere Mindestabstände  

von  Windrädern sowie keine 
 Windräder im Wald“

Die Vertreter der Volksinitiative „Volksinitiative für größere 
Mindest abstände von Windrädern sowie keine Windräder im 
Wald“ haben fristgemäß die Durchführung eines Volksbegeh-
rens verlangt. Die Landesregierung oder ein Drittel der Mitglie-
der des Landtages Brandenburg haben innerhalb der Frist des 
§ 13 Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes (VAGBbg) keine 
Klage gegen die Zulässigkeit des Volksbegehrens anhängig 
gemacht.

Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bürger- 
innen und Bürger ab dem

7. Januar 2016 bis zum 6. Juli 2016

durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten oder 
durch briefliche Eintragung auf den Eintragungsscheinen unter
stützt werden. Gemäß § 17 Abs. 2 VAGBbg können die Bür-
gerinnen und Bürger ihr Eintragungsrecht durch Eintragung in 
die amtliche Eintragungsliste nur bei der Abstimmungsbehörde 
der Gemeinde ausüben, in der sie ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung oder, sofern sie keine Woh-
nung in der Bundesrepublik Deutschland haben, ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben; diese Bürgerinnen und Bürger können 
ihr Eintragungsrecht jedoch auch bei den zu Buchstabe A) 
 angeführten weiteren Eintragungsstellen ausüben.

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbindung 
mit §§ 5 und 7 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 
(BbgLWahlG) alle deutschen Bürgerinnen und Bürger, die zum 
Zeitpunkt der Eintragung oder spätestens am 6. Juli 2016

- das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 7. Juli 
2000 geboren sind,

- seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren 
ständigen Wohnsitz oder, sofern sie keine Wohnung in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben sowie
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- nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind.

A) Unterstützung des Volksbegehrens durch Eintragung in 
Eintragungslisten

 Das Volksbegehren kann durch Eintragung in die ausliegen-
den Eintragungslisten in den folgenden Eintragungsräumen 
der Abstimmungsbehörde (Nummer 1) bis Mittwoch, den  
6. Juli 2016, 16 Uhr und bei den weiteren Eintragungsstellen 
(Nummer 2 bis 3) bis Dienstag, den 5. Juli 2016, unterstützt 
werden:

1. Bürgerservicecenter der Landeshauptstadt Potsdam, 
Stadthaus, Friedrich-Ebert-Straße 79/81

 zu den Zeiten
montags 10.00 - 18.00 Uhr
dienstags bis donnerstags 8.00 - 18.00 Uhr
freitags 8.00 - 14.00 Uhr 

2. Zweigbibliothek Am Stern, Johannes-Kepler-Platz 1
 zu den Zeiten:

montags 10.00 - 13.00 Uhr
dienstags 13.00 - 18.00 Uhr
donnerstags und freitags  13.00 - 18.00 Uhr
samstags 10.00 - 12.00 Uhr

3. Zweigbibliothek Waldstadt, Saarmunder Straße 44
 zu den Zeiten:

montags 10.00 - 15.00 Uhr
dienstags 13.00 - 18.00 Uhr
donnerstags und freitags 13.00 - 18.00 Uhr

Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, 
haben sich über ihre Person auszuweisen (§ 7 Abs. 1 Volks-
begehrensverfahrensverordnung - VVVBbg).

Wer sich in die Eintragungsliste einträgt, muss persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen. Neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Wohnort und 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung 
oder gewöhnlicher Aufenthalt, sowie der Tag der Eintragung 
lesbar einzutragen (§ 18 Abs. 1 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 1 
VVVBbg). Eine Eintragung kann nach § 18 Abs. 2 VAGBbg 
nicht mehr zurückgenommen werden.

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körper-
lichen Behinderung nicht in der Lage sind, die Eintragung 
selbst vorzunehmen und dies mit Hinweis auf ihre Behin-
derung zur Niederschrift erklären, werden von Amts wegen  
in die Eintragungsliste eingetragen (§ 15 Abs. 2 Satz 2  
VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 2 VVVBbg).

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körper-
lichen Behinderung den Eintragungsraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, 
können eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) mit der 
Ausübung ihres Eintragungsrechts beauftragen. Hierfür ist 
der Hilfsperson eine entsprechende Vollmacht durch die 
eintragungsberechtigte Person auszustellen (§ 15 Abs. 2 
Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 7 Abs. 4 VVVBbg).

B) Unterstützung des Volksbegehrens durch briefliche Ein-
tragung 

Jeder Eintragungsberechtigte hat das Recht, auf Antrag das 
Volksbegehren durch briefliche Eintragung zu unterstützen. 
Der Antrag kann von der eintragungsberechtigten Person 
selbst oder einer von ihr bevollmächtigten Person schrift-
lich, elektronisch (z. B. per E-Mail oder Fax) oder mündlich 
(zur Niederschrift) bei der Abstimmungsbehörde gestellt 
werden, in der die eintragungsberechtigte Person ihre Woh-
nung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, oder 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei der elektronischen 
Antragstellung ist der Tag der Geburt der antragstellenden 
Person anzugeben (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 
Satz 2 VAGBbg). Eine fernmündliche Antragstellung ist un-
zulässig.

Die antragstellende Person kann sich bei der Antragstellung 
auch der Hilfe einer Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bedienen (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 
VAGBbg).

Eintragungsscheine können bis zwei Tage vor Ablauf der 
Eintragungsfrist (4. Juli 2016) beantragt werden (§ 8a  
Abs. 5 VVVBbg).

Die für die briefliche Eintragung erforderlichen Unterlagen 
(Eintragungsschein und Briefumschlag) werden der antrag-
stellenden Person entgeltfrei übersandt. 

Die Eintragung muss persönlich vollzogen werden. Wer 
 wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, 
die briefliche Eintragung persönlich zu vollziehen, kann sich 
der Hilfe einer Person (Hilfsperson) bedienen (§ 15 Abs. 6 
Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Auf dem Ein-
tragungsschein hat die eintragungsberechtigte Person oder 
die Hilfsperson gegenüber der Abstimmungsbehörde an 
 Eides statt zu versichern, dass sie die Erklärung der Unter-
stützung des Volksbegehrens persönlich oder nach dem 
erklärten Willen der eintragungsberechtigten Person abge-
geben hat (§ 15 Abs. 7 VAGBbg).

Bei der brieflichen Eintragung muss der Eintragungsberech-
tigte den Eintragungsschein so rechtzeitig an die auf dem 
amtlichen Briefumschlag angegebene Stelle absenden, 
dass der Eintragungsbrief dort spätestens am 6. Juli 2016, 
16 Uhr eingeht.

Der Eintragungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausschließlich von der Deutschen Post AG 
unentgeltlich befördert. Der Eintragungsbrief kann auch bei 
der auf dem Briefumschlag angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Volksinitiative für größere Mindestabstände von Wind-
rädern sowie keine Windräder im Wald“

Wir, die Unterzeichner, fordern von der Landesregierung 
Brandenburg:

1. die Bauordnung zu ändern und höhenabhängige Ab-
stände von Windkraftanlagen (WKA) zu beschließen. 
Die Abstände sollen das 10-fache der Gesamthöhe 
der WKA zu jeglicher Wohnbebauung betragen.

 Begründung: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheits-
gefahren und Erhöhung der Akzeptanz; dadurch kommt 
die Privilegierung (§ 35 BauGB) nicht durchgängig zur 
Anwendung. Nach der Änderung des § 249 im BauGB 
sind die Länder ermächtigt, bis zum 31.12.2015 eigene 
Abstände von Windkraftanlagen (WKA) zu Wohnbebau-
ungen festzulegen.

2. den aktuellen Windkrafterlass Brandenburgs zu än-
dern und Waldgebiete komplett von der Bebauung 
mit WKA auszuschließen.

Begründung: Die Aufstellung von WKA im Wald zerstört 
die vielfältigen Waldfunktionen nachhaltig. Wald gehört 
zu den effektivsten CO2-Speichern und Kühlsystemen. 
Das Ökosystem Wald funktioniert nur in einer intakten 
Waldstruktur und muss wegen der Klimaschutzziele 
 unzerstört erhalten bleiben.
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Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter:

Vertreter: Stellvertreter:

Thomas Jacob Charis Riemer
Glietzer Dorfstraße 11 Dorfstraße 27 b
15913 Märkische Heide 16818 Netzeband

Hans-Jürgen Klemm Dr. Winfried Ludwig
Havelstraße 9 Wilmersdorfer Straße 24
16348 Wandlitz 14547 Beelitz OT Fichtenwalde

Dr.-Ing. Wolfgang Rasim Dr. Regina Pankrath
Klein-Bademeuseler Straße 21 Zur Dorfstraße 11
03149 Forst (Lausitz) 15806 Zossen OT Schünow

Rainer Ebeling Wolfgang Loof
Angermünder Straße 2 Lindower Dorfstraße 25
16278 Angermünde 14913 Niedergörsdorf
 OT Lindow

Waltraud Plarre Lutz Ittermann
Neuhäuser Straße 18 Kräuterweg 12
14797 Kloster Lehnin OT Lehnin 15518 Steinhöfel

Potsdam, den 3. Dezember 2015

Michael Schrewe Dr. Matthias Förster
Kreisabstimmungsleiter Kreisabstimmungsleiter
Stimmkreis 19 Stimmkreise 21/22

Amtliche Bekanntmachung
Satzung über die Veränderungssperre im Bereich des  

Bebauungsplans Nr. 144 „Dortustraße/Hoffbauerstraße (Stadtkanal)“
der Landeshauptstadt Potsdam 

vom 06.11.2015

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 07.10.2015 folgende Satzung be-
schlossen:

Rechtsgrundlagen:

- § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl.I/14 [Nr. 32])

- §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 
2014 (BGBl. I S. 1748)

§ 1
Zu sichernde Planung

In ihrer Sitzung am 09.07.2014 hat die Stadtverordneten-
versammlung den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 144 „Dortustraße/Hoffbauerstraße (Stadtkanal)“ gefasst  
(DS-Nr.14/SVV/0619).

Die Planungsabsichten für dieses Gebiet sind im Aufstellungs-
beschluss formuliert worden. Zur Sicherung der Planung wird 
für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet „Dortustraße/Hoffbauer-
straße (Stadtkanal)“ eine Veränderungssperre erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre um-
fasst die Flurstücke 863, 865 (teilw.), 1077 (teilw.), 1089, 1090, 
1107, 1147, 1148, 1319 (teilw.), 1363, 1369, der Flur 23 und die 
Flurstücke 574/1 (teilw.), 1710 (teilw.) und 1733 der Flur 25 in der 
Gemarkung Potsdam in den folgenden Grenzen:

im Norden: entlang der südlichen Straßenbegrenzung der 
Breiten Straße, 

im Osten: begrenzt durch das Behördenzentrum an der Hen-
ning von Tresckow-Straße, entlang der östlichen 
Straßenbegrenzung der Hoffbauerstraße, verlän-
gert bis hin zum Bahndamm, unter der Bahndurch-
führung entlang bis zur Havel,

im Süden: begrenzt durch die Uferkante der Havel,
im Westen: begrenzt durch die nordwestliche Straßenbegren-

zung der Dortustraße, über die Kiezstraße, bis an 

die nördliche Grenze des Flurstücks 1090, Flur 
23. Von dort in Richtung Westen abknickend, ent-
lang der Grundstücksgrenze des Flurstücks 1089, 
Flur 23 bis an den Bahndamm, auf Höhe der Bahn-
unterführung in Richtung Süden abknickend bis an 
die Havel. 

Der räumliche Geltungsbereich ist in einer Karte mit Leiste 
zeichnerisch abgegrenzt und als Anlage Bestandteil dieser   
Satzung.
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§ 3
Rechtswirksamkeit der Veränderungssperre

(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dür-
fen gemäß § 14 Abs. 1 BauGB
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderun-

gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann gemäß § 14 Abs. 2 BauGB von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 
 denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor 
dem  Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen 
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden gemäß  
§ 14 Abs. 3 BauGB von der Veränderungssperre nicht be-
rührt.

§ 4
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre

(1) Die Satzung über die Veränderungssperre zum Bebauungs-
plan Nr. 144 „Dortustraße/Hoffbauerstraße (Stadtkanal)“ tritt 
mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für die 
Landeshauptstadt Potsdam in Kraft.

(2) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren, 
vom Tage der Bekanntmachung aus gerechnet, außer Kraft, 
wenn sie nicht gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 BauGB 
verlängert wird. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall 
außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für das in 
§ 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

Die Satzung über die Veränderungssperre einschließlich der 
Karte zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches kön-
nen in der Stadtverwaltung Potsdam von jedermann während 
der Dienststunden eingesehen werden; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Ort der Einsichtnahme:
Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung,
Bereich Verbindliche Bauleitplanung
Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 8. Etage

Zeit der Einsichtnahme:
montags bis donnerstags 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
freitags 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

Information:
Frau Hentschel  
Zimmer 826, Tel.: Telefon: +49 (0) 331 289-2523
dienstags: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr,
(außerhalb dieser Zeiten nur nach telefonischer 
Vereinbarung)

Hinweise:

a) gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

b) gemäß § 18 BauGB

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Ver-
änderungssperre nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB 
über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen.

Potsdam, den 06.11.2015  

Jann Jakobs
Der Oberbürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung
Satzung über die Veränderungssperre im Bereich des 

Bebauungsplans Nr. 36-2 „Leipziger Straße/Brauhausberg“ Teilbereich 
Leipziger Straße/Am Havelblick der Landeshauptstadt Potsdam

vom 06.11.2015

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 04.11.2015 folgende Satzung be-
schlossen:

Rechtsgrundlagen:

- § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl.I/14 [Nr. 32])

- §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 
2014 (BGBl. I S. 1748)

§ 1
Zu sichernde Planung

Am 01.12.1993 hat die Stadtverordnetenversammlung die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 36 “Speicherstadt/Leipziger 
Straße“ beschlossen (DS-Nr. 1726). 

Damit die unterschiedlichen Zielstellungen der verschieden ge-
prägten Bereiche in eigenen Verfahren anlassbezogen durch-
geführt werden konnten, wurde im weiteren Verfahrensverlauf 
am 01.01.2003, eine Teilung in die Bebauungspläne Nr. 36-1 
„Speicherstadt/Leipziger Straße“ und Nr. 36-2 „Leipziger Straße/
Brauhausberg“ beschlossen.

Aufgrund eines Bürgerentscheids für einen Schwimmbad-
neubau am Standort Brauhausberg, beschloss die Stadtver-
ordnetenversammlung am 06.06.2012 den Neubau eines Fami-
lien- und Sportbades nördlich der Max-Planck-Straße, das die 
bestehende Schwimmhalle ersetzen soll. Damit einher ging die 
Veränderung der Planungsziele für den Geltungsbereich, de-
ren Umsetzung jedoch auch weiterhin die Durchführung eines 
 Bebauungsplanverfahrens erfordert. 

Zur Sicherung dieser Planung wird für das in § 2 näher bezeich-
nete Gebiet des Teilbereichs an der Leipziger Straße/Am Havel-
blick eine Veränderungssperre erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre um-
fasst die Flurstücke 55, 209, 211, 213, 214/2, 216, 218, 219, 
220, 221, 222, 223/1, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228, 540, 
601, 687, 688, 703, 704, 705 und 1119 der Flur 6, Gemarkung 
Potsdam in den folgenden Grenzen:

im Nordwesten: durch einen Teilbereich des Flurstücks 554 der 
Flur 6, Gemarkung Potsdam (Leipziger Straße)

im Südwesten: durch das Flurstück 205 der Flur 6, Gemarkung 
Potsdam (Archiv)

im Süden: durch die Flurstücke 204, 54 der Flur 6, Gemarkung 
Potsdam und durch das Flurstück 393 der Flur 14, 
Gemarkung Potsdam (Straße Am Havelblick)

im Osten: durch das Flurstück 686 der Flur 6, Gemarkung 
Potsdam (Grünfläche um das alte Schwimmbad 
auf dem Brauhausberg)

im Norden: durch die Flurstücke 229, 559 (Max-Planck-Straße), 
264/1 der Flur 6, Gemarkung Potsdam

Der räumliche Geltungsbereich ist in einer Karte zeichnerisch 
abgegrenzt und als Anlage Bestandteil dieser Satzung. 

§ 3
Rechtswirksamkeit der Veränderungssperre

(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet 
 dürfen gemäß § 14 Abs. 1 BauGB
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderun-

gen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann gemäß § 14 Abs. 2 BauGB von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 
 denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor 
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dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen 
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung  einer bisher ausgeübten Nutzung werden gemäß  
§ 14 Abs.  3 BauGB von der Veränderungssperre nicht 
 berührt.

§ 4
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre

(1) Die Satzung über die Veränderungssperre für einen Teil des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 36-2 „Leipziger 
Straße/Brauhausberg“, tritt mit ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam in 
Kraft.

(2) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren, 
vom Tage der Bekanntmachung aus gerechnet, außer Kraft, 
wenn sie nicht gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 BauGB 
verlängert wird. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall 
außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für das in 
§ 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

Die Satzung über die Veränderungssperre einschließlich der 
Karte zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches kön-
nen in der Stadtverwaltung Potsdam von jedermann während 
der Dienststunden eingesehen werden; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Ort der Einsichtnahme:
Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung,
Bereich Verbindliche Bauleitplanung
Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 8. Etage

Zeit der Einsichtnahme:
montags bis donnerstags 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
freitags 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

Information:
Frau Evler  
Zimmer 832 Tel.: Telefon: +49 (0) 331 289-2551
dienstags: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr,
(außerhalb dieser Zeiten nur nach telefonischer 
Vereinbarung)

Hinweise:

a) gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

b) gemäß § 18 BauGB

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Ver-
änderungssperre nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB 
über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen.

Potsdam, den 06.11.2015

Jann Jakobs
Der Oberbürgermeister
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